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Einwirkungsbereich

➢ Grundlage: Einwirkungsbereichs-Bergverordnung.

➢ Ermittlung durch Unternehmer anhand einer Bodensenkung von 10 cm.

➢ Unternehmer zeigt ermittelten Einwirkungsbereich beim LBEG an.

➢ LBEG prüft den Einwirkungsbereich, legt ihn für diesen Betrieb fest und gibt ihn öffentlich 

bekannt.

➢ Rechtswirkung des Einwirkungsbereiches (Bergschadensvermutung):

„Entsteht im Einwirkungsbereich der untertägigen Aufsuchung oder Gewinnung eines 

Bergbaubetriebes … durch Senkungen, Hebungen, Pressungen oder Zerrungen der 

Oberfläche oder durch Erdrisse oder durch Erschütterungen ein Schaden, der seiner Art nach 

ein Bergschaden sein kann, so wird vermutet, dass der Schaden durch diesen Bergbaubetrieb 

verursacht worden ist.“

(§ 120 Bundesberggesetz)



Einwirkungsbereich

➢ Aktueller Vorschlag des 

Einwirkungsbereich von K+S 

im Vergleich zum aktuellen 

Einwirkungsbereich.

➢ Verfahrensstand:

LBEG hat am 29.10.2024 den 

Einwirkungsbereich festgelegt 

und die öffentliche 

Bekanntgabe eingeleitet.



Einwirkungsbereich



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


